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Ref./ FD Büro des Landrates 
 

Sachbearbeiter/in: Herr Witthohn 
 

Aktenzeichen: FD 91 - 11.00120 . 
 

Vorlage Nr.: 2024/FD91/465 
 

Datum: 11.11.2024 
 
 

Beschlussvorlage - öffentlich - 
 
Gründung einer Kapitalgesellschaft zur Entwicklung interkommunaler Gewerbegebiete 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Digitalisierung 20.11.2024 

Kreisausschuss 09.12.2024 

Kreistag 16.12.2024 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gründung einer Kapitalgesellschaft zur Entwicklung interkommunaler Gewerbegebiete 
wird vorbehaltlich der Beteiligung der neun Mitgliedskommunen zugestimmt. Die hierfür 
erforderlichen Haushaltsmittel werden über die Infrastrukturrücklage des Landkreises 
Wesermarsch zur Verfügung gestellt.   
 
Sachverhalt: 
 
In der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus, Digitalisierung 
wurde die Potenzialanalyse für ein nachhaltiges interkommunales Gewerbegebiet von der 
Firma Regecon, Herrn Ramms, vorgestellt. Es wurde ein Prüfauftrag zur Gründung einer 
gemeinsamen Gesellschaft mit den Mitgliedskommunen des Landkreises Wesermarsch 
unter Einbeziehung weiterer Stellen erteilt.  
 
In den vergangenen Monaten wurden bereits viele Gespräche mit Kommunen und weiteren 
Stellen insbesondere durch die Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH geführt und auf 
Basis der bisherigen Gespräche die Bereitschaft erklärt, die Gründung einer 
Kapitalgesellschaft zur Entwicklung interkommunaler Gewerbegebiete voranzubringen. Da 
noch nicht alle kommunalen Räte beteiligt sind, wird ein Vorbehaltsbeschluss zur Gründung 
empfohlen.  
 

 



Vorgesehen wird hierbei, eine neue Gesellschaft mit 50.000 EUR Stammkapital 
auszustatten, jede Kommune inklusive Landkreis Wesermarsch wird ein Zehntel 
Gesellschafteranteil erwerben. Vorgeschlagen wird hierbei, dass der Landkreis den 
Kommunen im Vorwege bei der Stammkapitalzahlung aushilft und hierfür Rücklagen aus der 
Infrastrukturrücklage verwendet.  
 
 
Auswirkungen auf Personal und Finanzen: 
Es werden keine Auswirkungen auf das Personal erwartet. Finanziell werden 50.000 EUR 
zzgl. Notargebühren für die Gesellschaftsgründung aus der Infrastrukturrücklage 
entnommen.  
 
Klimarelevanz: 
In der Regel werden durch Gewerbeflächenentwicklungen Flächen versiegelt, die es 
auszugleichen gilt.   
 
Anlage/n: 
./.  
 
 

gez. Witthohn  
---------------------------------------- 
 Unterschrift 
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